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Recht

Wie kauft man ein 

thailändisches Unter-

nehmen?

!ailand verfügt über eine Viel-
zahl von traditionsreichen Un-
ternehmen, die auch unter den 
Bedingungen der gegenwärtigen 
Wirtschaftslage noch gut aufge-
stellt sind. Es fehlt ihnen  aber 
häufig die internationale Anbin-
dung sowie eine international 
orientierte Finanzierung. 

!ailändische Unternehmen sind für 
europäische Investoren somit grund-
sätzlich ein attraktives Erwerbsob-
jekt. Hierdurch kann ein erhebliches 
ungenutztes Gewinnpotential er-
schlossen werden. Wenn man es rich-
tig macht.

Die erfolgreiche Durchführung eines 
Unternehmenskaufs wird von man-
chen als Handwerk angesehen, von 
anderen richtigerweise als Kunst be-
trachtet. Um den Zeit- und Kosten-
aufwand in einem akzeptablen Rah-
men zu halten, bedarf es eines straffen 
und transparenten juristischen Pro-
jektmanagements. 

Die einzelnen Phasen lassen sich an 
einer Hand abzählen. Es handelt sich 
um die Schritte (1) Sondierung und 
Kontakt, (2) Vorvereinbarungen und 
Vorprüfung, (3) Vertragsverhandlung 
bis zur Unterschriftsreife (4) Ver-
tragsabschluss und Wirksamwerden 
sowie (5) Integration und Gewähr-
leistung. 

Die Erfahrung zeigt, dass bei einem 
Unternehmenskauf in !ailand die 

Schwerpunkte anders zu legen sind, 
als dies in Europa der Fall ist. Einige 
der Besonderheiten werden nachfol-
gend skizziert.

Die rechtlichen und steuerlichen 
Grundlagen eines alteingesessenen 
thailändischen Unternehmens ent-
sprechen nicht immer europäischem 
Standard. Wesentliche Geschäfts-
grundlagen basieren häufig auf Ge-
wohnheitsrecht, der tatsächlichen 
Duldung durch die Behörde sowie 
dem Grundsatz „wo kein Kläger ist, 
da ist kein Richter“.
Dies kann sich schnell ändern, wenn 
hinter dem Unternehmen eine mut-
maßlich wohlhabende ausländische 

Konzernmutter steht. Sämtliche „lo-
sen Enden“ von der damaligen Ein-
zahlung des Gesellschaftskapitals bis 
zur jetzigen Einhaltung von Bau- 
und Umweltschutzauflagen gewin-
nen plötzlich eine unerwartete Be-
deutung. 

Um eine böse Überraschung zu ver-
meiden, ist eine sorgfältige Prü-
fung in den Bereichen Recht, Steu-
ern und Finanzen unumgänglich. 
Sie muss selbstverständlich vor dem 
Vertragsabschluss erfolgen und sollte 
bewährten internationalen Stan-
dards entsprechen. Der Erwerber will 
schließlich nicht für ein jahrelanges 
Problemkind oder einen Verlustbrin-
ger zahlen.
Besondere Aufmerksamkeit be-
darf der Frage, welche zusätzlichen 
Grundlagen geschaffen werden müs-
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sen, bevor das Unternehmen in aus-
ländische Hände kommen kann. 
Dies betrifft insbesondere die Rege-
lungen des thailändischen Auslands- 
Investitionsgesetzes. Gegebenenfalls 
ist eine zusätzliche Lizenz zu bean-
tragen, bevor der Unternehmenskauf 
wirksam wird.

Aus europäischer Sicht ist ein Unter-
nehmenskauf gut abgeschlossen, wenn 
die vereinbarten Vertragsklauseln eine 
starke Rechtsposition gewährleisten. 
Der thailändische Verhandlungsstil 
kennt dagegen den Vorrang der Ge-
sichtswahrung im Rahmen einer ein-
vernehmlichen Verständigung. Dies 
gilt für beide Seiten.

Es ist allerdings ein gerne verbreiteter 
Trugschluss, dass auf die Verhand-
lung gerichtsfester Vertragsklauseln 
in "ailand verzichtet werden kön-
ne. Die Kunst der Verhandlungsfüh-
rung liegt vielmehr darin, unter Ein-
haltung der formellen thailändischen 
Gepflogenheiten keinen Millimeter 

von den eigenen Zielsetzungen abzu-
weichen.
Der Akquisitionserfolg hängt zudem 
von der fortdauernden Motivation 
der Mitarbeiter ab. Der Erwerb eines 
thailändischen Betriebes durch einen 
Ausländer kann das Unternehmens-
klima wesentlich beeinträchtigen und 
dadurch die Profitabilität erheblich 
vermindern. 

Die thailändische Loyalität ist re-
gelmäßig an Personen, nicht an In-
stitutionen geknüpft. Der Wech-
sel des Gesellschafters ist daher sehr 
viel mehr als nur eine konzerninterne 
Umstrukturierung.

Es ist somit die Aufgabe des Erwer-
bers, diesen negativen Effekt auszu-
gleichen. Es muss den Mitarbeitern 
aufgezeigt wird, welche Chancen die 
Internationalisierung des Betriebes 
ihnen persönlich bringen kann. Es 
ist hierbei keine schlechte Entschei-
dung, dies in den Mitarbeiterverein-
barungen so zu regeln, dass aus einem 
Unternehmenserfolg deutlich er-
kennbar ein Erfolg für alle resultiert.

"ailand bietet durch die Regelungen 
des „"ai Civil and Commercial 
Codes“ eine beherrschbare rechtliche 

  Warum das Verhandlungs-

ergebnis nicht thailändisch 

sein sollte

Grundlage, die deutliche Parallelen 
zu den deutschen Regelungen auf-
weist. Insoweit führt die Vereinba-
rung thailändischen Rechts nicht zu 
einem rechtlichen Kulturschock.

Der Verkäufer wird im Zweifelsfall 
seine eigenen Interessen deutlich im 
Blick haben. Der von deutscher Sei-
te oft als „weich“ verstandene Ver-
handlungsstil auf der thailändischen 
Seite darf daher keinesfalls dazu füh-
ren, dass auf die Durchsetzung harter 
Vertragsziele verzichtet wird. 

Verträge sind für die Zeit gedacht, in 
der man sich nicht (mehr) versteht. 
Eine zufriedenstellende einvernehm-
liche Regelung - dies zeigt die Erfah-
rung - lässt sich im Konfliktfall nur 
dann erzielen, wenn dem deutschen 
Erwerber noch andere Handlungs-
optionen offen stehen. 
Das thailändische Lächeln ist kein 
Garant für eine vorteilhafte Vertrags-
regelung. Der Erwerber eines thai-
ländischen Unternehmens ist somit 
gut beraten, wenn er die Besonder-
heiten der thailändischen Denkwei-
se berücksichtigt, aber dennoch an 
seiner bewährten deutschen Hand-
lungsweise festhält.
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